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Monika Schröttle 

Staatliche Politik und Gewalt gegen Frauen. Soziopoliti-
sche Einflußfaktoren, Intervention und Prävention  

1. Einleitung: „Gewalt gegen Frauen ist politisch“ 
„Gewalt gegen Frauen ist politisch“ – mit diesem Slogan leitete die 
Frauen(haus)bewegung in den 70er Jahren eine Enttabuisierung und 
Politisierung der bis dahin weitgehend im Privatbereich verborgenen 
und verdeckten Gewalt von Männern gegen Frauen ein. Feministinnen 
aus Forschung und sozialer Praxis verwiesen darauf, daß die Gewalt, 
die Männer gegen Frauen gerade auch in Ehe- und Paarbeziehungen 
ausüben, kein individuelles und privates Randproblem ist, sondern ein 
weitverbreitetes soziales Problem, das durch politische und gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen mitbestimmt wird, mehr noch: in die-
se funktional eingebettet ist. Männergewalt gegen Frauen wurde als 
ein Eckpfeiler patriarchaler Herrschaftsverhältnisse identifiziert, als Mit-
tel zur Aufrechterhaltung von Macht und patriarchalen Geschlechter-
ordnungen.1

Seither ist viel passiert. Weltweit schritt die Politisierung und Dele-
gitimierung von Gewalt gegen Frauen und Gewalt in engen sozialen 
Beziehungen voran. In den 80er und verstärkt in den 90er Jahren ha-
ben Europarat, Europäische Union und die UNO umfangreiche Maß-
nahmekataloge und Aktionspläne zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen ausgearbeitet, die eindeutig feministische Handschrift tragen, 
und die die Regierungen auffordern, Aktivitäten gegen Gewalt gegen 
Frauen in ihrem Wirkungskreis einzuleiten.2 Sie betonen die Ernsthaf-
tigkeit und das Ausmaß des Problems der Gewalt gegen Frauen und 

                                                          
1 Vgl. aus den Anfangsjahren feministischer Gewaltforschung u. a.: Brownmiller 1975; 
Martin 1976; Griffin 1979; Dobash/Dobash 1979; Sanday 1981; Barry 1983; Be-
nard/Schlaffer 1978. 
2 Vgl. u. a. die „Entschließung des Europäischen Parlaments zur Gewalt gegen Frauen 
vom 11. Juni 1986”, die „Erklärung der Vereinten Nationen zur Beseitigung von Gewalt 
gegen Frauen vom 20.12.1993”, den „UN-Bericht zu Gewalt gegen Frauen, deren Ursa-
chen und Konsequenzen vom 12. Februar 1997”, sowie den 1997 vom Europäischen Rat 
verabschiedeten „Aktionsplan zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen”. Im Jahre 1999 
wurde die Europäische Kampagne gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft auf den Weg 
gebracht. Vgl. zu den initiierenden Aktivitäten der NROs zur Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen in den 90er Jahren auch: Die Aktionsplattform von Peking 1995; Wilß 
1997; Ruf 1998; Verein Aktionsgemeinschaft der Autonomen Österreichischen Frauen-
häuser 1995; Heiliger/Hofmann 1998. 
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stellen sie in den Kontext von allgemeinen Menschenrechtsverletzun-
gen und politisch-gesellschaftlicher Frauendiskriminierung. 

Gewalt gegen Frauen sei – so ein Passus aus einem UN-Dokument –
„... ein Ausdruck der historisch bedingten ungleichen Machtverhältnisse 
zwischen Mann und Frau ..., die zu einer Beherrschung und Diskriminie-
rung der Frau durch den Mann, sowie zur Verhinderung der vollen Ent-
faltung der Frau geführt haben, und ... Gewalt gegen Frauen einer der 
wesentlichen gesellschaftlichen Mechanismen ..., durch den Frauen den 
Männern gegenüber in eine untergeordnete Position gedrängt werden“
(Erklärung der Vereinten Nationen zur Beseitigung von Gewalt gegen 
Frauen vom 20.12.1993). 

Auch in Deutschland wurde die Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und Gewalt in der Familie zu einem wichtigen Thema der Po-
litik. Nachdem bis in die 80er Jahre hinein soziale Hilfen für mißhan-
delte Frauen im Vordergrund staatlicher Ambitionen standen und die 
Problematik weitgehend an Frauenhäuser und andere spezifische Hil-
feprojekte für Frauen delegiert worden war, setzte sich in den 90er 
Jahren eine Sichtweise durch, wonach der Abbau von Gewalt gegen 
Frauen, Mädchen und Jungen in Familien und engen sozialen Bezie-
hungen nicht mehr als Privatsache, sondern als eine Aufgabe von 
Staat und Gesellschaft gefaßt wird. Vielerorts entstanden Interventi-
onsprojekte und Runde Tische gegen Gewalt,3 regional und überregio-
nal wurden öffentlich unterstützte Kampagnen und Fachveranstaltun-
gen gegen Gewalt gegen Frauen durchgeführt.4 Ende 1999 wurde als 
vorläufiger Höhepunkt dieser Entwicklungen ein – zwar inhaltlich noch 
weiter zu füllender – aber in der Zielrichtung weitreichender und um-
fassender Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen vorgelegt, dem ein Gewaltschutzgesetz folgte, das 
Frauen besser vor häuslicher Gewalt schützen soll. Fast zeitgleich übri-
gens mit der Delegitimierung von elterlicher Gewalt an Kindern durch 

                                                          
3 Vgl. auch die Informationsbroschüren der bundesdeutschen Interventionsprojekte BIG 
(Berlin); KIK (Kiel); HAIP (Hannover). 
4 Vgl. auch Augstein 1998. Vgl. zu Interventionsprojekten und Runden Tischen insbe-
sondere Hagemann-White u. a. 2001. Diese Entwicklungen beruhten maßgeblich auf 
dem politischen und wissenschaftlichen Engagement von VertreterInnen der feministi-
schen Gewaltforschung und Anti-Gewalt-Arbeit. Vgl. aus dem deutschsprachigen Raum 
u. a. Hagemann-White 1992; Hagemann-White u. a. 2001; Heiliger/Hofmann 1998; Rö-
semann u. a. 1989; Verein Aktionsgemeinschaft der autonomen österreichischen Frau-
enhäuser 1995.
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die gesetzliche Festschreibung des Rechts des Kindes auf gewaltfreie 
Erziehung. 

Der inzwischen national und international hohe Grad der Politisie-
rung von Gewalt gegen Frauen ist ein wichtiges Ergebnis von jahrzehn-
telanger frauenpolitischer Lobbyarbeit – außerhalb und innerhalb der 
Institutionen. Auf praktisch-politischer Ebene wird die Politikrelevanz 
der Problematik heute kaum mehr bestritten.  

Gemessen daran, mit welcher Selbstverständlichkeit in der öffentli-
chen Diskussion die politische und soziale Bedingtheit von Gewalt ge-
gen Frauen und ihre funktionale Einbindung in patriarchale Gesell-
schaftsstrukturen benannt wird, wurde ihr bislang in der empirischen 
Sozial- und Politikforschung wenig systematische Aufmerksamkeit ge-
widmet. Zwar verweisen zahlreiche Einzelbefunde insbesondere aus 
der US-amerikanischen Sozialforschung auf einen Zusammenhang zwi-
schen staatlicher Politik, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 
Gewalt im Geschlechterverhältnis (vgl. zusammenfassend Schröttle 
1999, 43ff; Godenzi 1996, 51ff und 137ff); sie wurden aber weder sys-
tematisch zusammengefaßt, noch als Wirkungszusammenhänge zwi-
schen makro- und mikrostrukturellen Faktoren empirisch untersucht.  

Mit dem Ziel, den Zusammenhang von staatlicher Politik und Ge-
walt im Geschlechterverhältnis erstmals systematisch theoretisch und 
empirisch zu erschließen, wurde in den 90er Jahren an der Universität 
Gießen eine Untersuchung durchgeführt, die die konkreten Verbin-
dungslinien und Wirkungsmechanismen zwischen staatlicher Politik 
und Gewalt gegen Frauen in engen sozialen Beziehungen aufgriff 
(Schröttle 1999).  

2. Untersuchungsaufbau5

Im theoretischen Teil der Untersuchung wurden zunächst aus dem bis-
herigen Forschungsstand sieben Faktorenbündel herausgefiltert, die auf 
einen Zusammenhang zwischen staatlicher Politik und Gewalt gegen 
Frauen verweisen: Normenvermittlung und -akzeptanz, Rechtsetzung 
und Interventionsmaß, soziale Kontrolle und Einbindung, geschlech-

                                                          
5 Die Untersuchung wurde von 1994 bis 1998 als politikwissenschaftliche Dissertation 
an der Universität Gießen erstellt und basiert methodisch auf einer Verbindung von um-
fangreichen Literatur- und Dokumentenanalysen mit systematischen ExpertInnenbefra-
gungen bei Polizei, Justiz, Wissenschaft und sozialen Beratungs- und Hilfeeinrichtungen 
in Ostdeutschland. Sie wurde 1999 unter dem Titel „Politik und Gewalt im Geschlech-
terverhältnis” im Kleine Verlag, Bielefeld, veröffentlicht. 
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terpolitische Machtverteilungen, geschlechtsspezifische Rollenerwar-
tungen und Identitäten, struktureller Streß, sowie die Systemfunktiona-
lität der Gewalt. Diese Analysebereiche bildeten einen offenen Such-
pfad für die weitere empirische Untersuchung.  

Aus verschiedenen Gründen bot es sich an, den Zusammenhang 
zwischen staatlicher Politik und Gewalt im Geschlechterverhältnis an-
hand der Gewaltsituation in ostdeutschen Paarbeziehungen vor und 
nach der Wende empirisch zu erschließen. Mehrere soziopolitische 
Faktoren, die in der westlichen Forschung als gewaltfördernd beschrie-
ben worden waren, lagen in der DDR nicht oder nur eingeschränkt vor, 
was theoretisch ein geringeres Gewaltausmaß in ostdeutschen Paarbe-
ziehungen vor der Wende und eine Gewaltzunahme im Zuge der Sys-
temumbrüche hätte bewirken müssen. So gab es in der DDR allgemein 
ein hohes Maß an gesellschaftlicher Einbindung, sozialer Kontrolle und 
staatlicher Interventionsbereitschaft, Gewaltdarstellungen in Kultur 
und Massenmedien wurden zensiert und damit deutlich reduziert, ge-
schlechtsspezifische Rollenleitbilder und Machtverhältnisse hatten sich 
im Kontext der sozialistischen Normenvermittlung, Wirtschafts- und 
Sozialpolitik zumindest in der Tendenz und im Vergleich zu westlichen 
Verhältnissen stärker angeglichen. Zudem hatte die hohe Frauener-
werbsquote die ökonomischen Abhängigkeiten der Frauen von männli-
chen Beziehungspartnern deutlich verringert. 

3. Zentrale Annahme 
Alle diese – theoretisch gewaltreduzierenden – Faktoren veränderten 
sich im Zuge der Systemumbrüche. Vielfach wurde davon ausgegan-
gen, die Angleichung an westlich-kapitalistische Systembedingungen 
und die damit einhergehenden sozialen Problemlagen im Kontext von 
Arbeitslosigkeit, Arbeitsplatzunsicherheit und berufsbiographischen 
Brüchen hätten auch das Gewaltniveau in ostdeutschen Familien- und 
Paarbeziehungen massiv erhöht  (vgl. u. a. Müller 1995; Begenau 1995; 
PDS 1994; Locker/Starke 1991). 

Um dies empirisch zu überprüfen, wurden in einer Mehrmethoden-
analyse alle verfügbaren Zeitdokumente und empirischen Untersu-
chungsergebnisse zur Problematik vergleichend ausgewertet und sys-
tematische ExpertInneninterviews in jenen Berufsgruppen durchge-
führt, die mit der Problematik vor und nach der Wende in Berührung 
gekommen waren und die zeitvergleichende Aussagen zu den Ge-
schlechter- und Gewaltverhältnissen in ostdeutschen Paarbeziehungen 
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machen konnten (vgl. genauer zu Methodik und Aufbau der Untersu-
chung Schröttle 1999, 69ff).  

4. Das Ausmaß von Gewalt gegen Frauen in DDR-Paarbeziehungen 
vor und nach der Wende  
Die Vorannahme eines deutlich geringeren Gewaltausmaßes in ost-
deutschen Paarbeziehungen vor der Wende bestätigte sich im Rahmen 
der Untersuchung nicht, ebensowenig wie die These eines massiven 
Gewaltanstiegs gegen Frauen nach der deutsch-deutschen Vereini-
gung. Die Analyse und Auswertung aller verfügbaren Quellen zeigte 
auf: in der DDR der 70er und 80er Jahre war mindestens jede fünfte 
bis siebte Frau von Tätlichkeiten oder sexueller Gewalt durch den Be-
ziehungspartner betroffen und bei jeder vierten bis fünften Eheschei-
dung spielte männliche Gewalt eine beeinflussende Rolle (Schröttle 
1999, 146ff u. 199ff). Diese Daten, bei denen die hohen Dunkelfelder 
noch nicht ausreichend berücksichtigt sind, entsprechen den Werten 
aus bundesdeutschen Untersuchungen, wonach in den 80er Jahren 
mindestens jede fünfte bis zehnte Frau von Männergewalt in Ehe und 
Partnerschaft betroffen war (vgl. Wetzels u. a. 1995; Wetzels/Pfeiffer 
1995; Kury u. a. 1996). 

Trotz der unterschiedlichen Rahmenbedingungen war körperliche 
Gewalt gegen Frauen in beiden Gesellschaften gleich stark verbreitet, 
und sie nahm auch, wie die weitere Untersuchung ergab, nach der 
Wende quantitativ nicht zu (vgl. Schröttle 1999, 176ff). Während bei 
Gewalt im öffentlichen Raum, etwa bei Jugend(gruppen)gewalt, Eigen-
tumsdelikten und Überfällen durch Fremdtäter in Ostdeutschland nach 
der Wende starke Zunahmen zu verzeichnen waren (vgl. u. a. Kury 
u. a. 1996), hat sich die Gewalt gegen Frauen in Familien und engen 
sozialen Beziehungen quantitativ nicht verändert. Auch eine Zunahme 
sexualisierter Gewalt innerhalb und außerhalb von Ehe- und Paarbe-
ziehungen ließ sich wider Erwarten nicht feststellen (vgl. Schröttle 
1999, 199ff). 

5. Interpretation: Vier gewaltbeeinflussende Aspekte 
Wie aber lassen sich die unerwarteten Befunde zum Gewaltausmaß in 
ostdeutschen Paarbeziehungen vor und nach der Wende in bezug auf 
den Zusammenhang von staatlicher Politik und Gewalt im Geschlechter-
verhältnis interpretieren? Haben die politischen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen doch weniger oder keinen Einfluß auf die Entste-
hung und Aufrechterhaltung von männlicher Gewalt gegen Frauen ge-
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habt? Warum war das Gewaltausmaß in DDR-Paarbeziehungen trotz der 
Reduzierung einiger potentiell gewaltbegünstigender Faktoren weiterhin 
hoch und warum nahmen im Zuge der Systemtransformation mit dem 
Ansteigen gewaltbegünstigender System- und Belastungsfaktoren die 
Gewaltpotentiale nicht deutlich zu? 

Die Analyse der Gewaltsituation in ostdeutschen Paarbeziehungen 
zeigte auf, daß es bereits in der DDR gewaltfördernde soziopolitische 
Rahmenbedingungen und Einflüsse gegeben hat, die im Ergebnis zu 
ähnlich hohen Gewaltpotentialen im Geschlechterverhältnis beitrugen, 
die jedoch anders gelagert und ausgestaltet waren als in der westdeut-
schen Gesellschaft und Politik (vgl. Schröttle 1999, 206ff). Viele der im 
Vorfeld vermuteten gewaltreduzierenden Faktoren waren aufgrund ih-
rer spezifischen Ausgestaltung und Einbindung in das Gesamtsystem 
nicht in der erwarteten Richtung wirksam, sondern beförderten in der 
Wechselwirkung mit anderen Faktoren teilweise das Gegenteil (vgl. zu-
sammenfassend Schröttle 1999b).  

An dieser Stelle sollen vier gewaltbeeinflussende Aspekte aus der 
Untersuchung herausgegriffen werden, die für die aktuelle wissen-
schaftliche und politische Gewaltdiskussion von besonderer Relevanz 
sind:

die Frage der Wirkung von Normen und Normenvermittlung durch 
Staat und Gesellschaft; 
der Einfluß von gesellschaftlicher Kontrolle und staatlicher Interven-
tionsbereitschaft bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen; 
die Frage von geschlechtsspezifischen Rollenleitbildern und Macht-
verteilungen; 
der Zusammenhang von struktureller und individueller Gewalt. 

5.1 Normen und Normenvermittlung durch Staat und Gesellschaft 
Die Rolle der Normen und Normenvermittlung durch Staat und Gesell-
schaft wurde in der bisherigen feministischen Gewaltdiskussion als sehr 
relevant erachtet und bezog sich stark auf die explizite Normenvermitt-
lung und Gewaltlegitimierung durch die Gesellschaft und ihre Institutio-
nen, etwa wenn offen gewaltverherrlichende und frauendiskriminierende 
Darstellungen in Massenmedien, Recht und Kultur als gewaltbegünsti-
gende Einflüsse aufgeführt wurden, die ein Klima der Normalität, Dul-
dung und Akzeptanz männlichen Dominanz- und Gewaltverhaltens ge-
genüber Frauen schaffen (vgl. u. a. Hagemann-White 1984; 1992; Do-
bash/Dobash 1979; Steinmetz 1977; Russel 1984; Godenzi 1989; Stor-
deur/Stille 1989; Sonkin/Martin/Walker 1985; Martin 1976; Walker 
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1978; Kalmuss 1984; O’Leary 1988; Sansay 1981; Burgard 1985; Degen 
1995; Stratthausen 1989). 

Nun waren in der DDR Gewalt gegen Frauen, ebenso wie andere 
Formen von interpersonaler und Alltagsgewalt Tabuthemen. Das Prob-
lem wurde an den Rand der sozialistischen Gesellschaft gedrängt und 
als nichtexistent abgetan, denn, wie es eine in der Untersuchung be-
fragte wissenschaftliche Expertin ausdrückte, offizielle Argumentati-
onsmuster vermittelten: „so schlecht kann der Mensch nicht sein, er hat 
sich immer den entsprechenden Umständen anzupassen und die sind hier 
so geartet, daß es eigentlich nicht zu Gewalt führt“ (vgl. zur umfassen-
den Tabuisierung der Gewaltproblematik in der DDR Schröttle 1999, 
95ff, sowie Eßbach/Fünfstück 1997). 

Gewaltdarstellungen in den Massenmedien wurden staatlicherseits 
zensiert und durch gewaltreduzierte und geschlechteregalisierende 
Normen nach dem Leitbild der friedliebenden sozialistischen Persön-
lichkeit ersetzt. Der Staat hatte einen direkten Zugriff auf die Medien-
inhalte und konnte die vermittelten Normen und Leitbilder in Kultur 
und Sozialisation kontrollieren und inhaltlich gleichschalten. Offen 
frauendiskriminierende und sexistische Inhalte wurden in der offiziellen 
DDR-Kultur nur noch eingeschränkt vermittelt (vgl. Schröttle 1999, 
98ff). Dennoch setzte sich männliches Gewaltverhalten in ostdeut-
schen Paarbeziehungen ungehindert fort und die veränderte Normen-
vermittlung leitete letztlich weder einen Gewaltabbau im Geschlech-
terverhältnis noch einen Rückgang sexistischer Verhaltensweisen im 
Alltag der Geschlechter ein. Warum? 

Die Analyse der Gewaltsituation in der DDR zeigte auf, daß die ge-
waltbeeinflussende Wirkung von gesellschaftlichen und kulturellen 
Normen nicht nur und in erster Linie auf explizit vermittelten Normen 
beruht. Von Bedeutung waren vielmehr das Zusammenspiel von expli-
ziten und impliziten Normen und der Charakter bzw. die Stringenz der 
Normenvermittlung zu Gewalt, da sie eine zentrale Grundlage für die 
Glaubwürdigkeit der durch Staat und Gesellschaft vermittelten Normen 
bildet (vgl. Schröttle 1999, 208ff). 

Die Reduzierung gewaltverherrlichender Normen und das prokla-
mierte Ziel einer sozialistischen und geschlechteregalitären Friedenser-
ziehung in der DDR konnte wegen der Widersprüchlichkeit und der Re-
striktivität der Normenvermittlung nicht in Richtung eines Gewaltab-
baus in engen sozialen Beziehungen wirksam werden. Gewalt war le-
diglich tabuisiert, aber es fand keine konstruktive Auseinandersetzung 
mit der Problematik auf individueller und gesellschaftlicher Ebene 
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statt. Einerseits wurden Frieden und zwischenmenschliche Harmonie-
ideale proklamiert, andererseits wurde in der Sozialisation von Kindern 
und Jugendlichen und im Umgang des Staates mit den BürgerInnen ein 
hohes Maß an psychischer, physischer und struktureller Gewalt ausge-
übt. Gesellschaft und Sozialisation waren – wie die befragten ostdeut-
schen ExpertInnen schilderten – von Kindheit und Jugend an geprägt 
durch Militarisierungstendenzen, Autoritarismus, psychischen Druck 
und Machtmißbrauch in den Hierarchien (Schröttle 1999, 211ff). Auch 
in den Familien und Elternhäusern war den empirischen Daten nach 
körperliche Gewalt gegenüber Kindern und zwischen den PartnerInnen 
weiterhin stark verbreitet (Schröttle 1999, 214ff). Anti-Gewalt-Normen 
konnten in einem Klima fortbestehender struktureller und personaler 
Gewalt nicht greifen, weil sie nicht glaubwürdig zu vermitteln waren. 
„Das ist dann etwa so, wie wenn ich mein Kind anbrülle, daß es nicht 
brüllen darf“, brachte es eine ostdeutsche Frauenzentrumsmitarbeiterin 
auf den Punkt (Schröttle 1999, 214). 

Die restriktive, lediglich durch Verbote, Tabus und Harmoniedog-
men gekennzeichnete Herangehensweise der staatlichen und gesell-
schaftlichen Institutionen an Konflikte und Gewalt im Alltag zwi-
schenmenschlicher Beziehungen förderte eher eine Mentalität, nach 
der erlaubt ist, was unentdeckt bleibt. Wie zwei ExpertInnen aus der 
ostdeutschen Sozialarbeit dazu retrospektiv schilderten, wurde in der 
DDR-Sozialisation gelernt: „Machst Du was Böses, gibt es eine Strafe, 
also paß’ das nächste Mal auf, daß dich keiner sieht ... Du wirst dann 
gewiefter und denkst Dir andere Varianten aus.“ (Schröttle 1999, 220) 
Diese Rahmenbedingungen verminderten zwar das Auftreten verschie-
dener Formen von Gewalt und Kriminalität im öffentlichen Raum, be-
günstigten aber indirekt Gewalt in der Intimität und Heimlichkeit hete-
rosexueller Paarbeziehungen, insbesondere sexuelle Gewalt und subti-
lere Gewaltformen, die vor Entdeckung und Kritik gut geschützt waren. 

Da die Existenz interpersonaler Gewalt in der DDR-Kultur und Sozi-
alisation lediglich geleugnet, aus dem allgemeinen Bewußtsein ver-
drängt und in keiner Weise problematisiert wurde, fand keine direkte 
und konstruktive Auseinandersetzung mit Aggressionen, Konflikten 
und Gewalt in zwischenmenschlichen Beziehungen und mit gewaltfrei-
en Verhaltensalternativen statt. Das stand – wie VertreterInnen der 
damaligen Sozialarbeit erläuterten – der Entwicklung konstruktiver 
Konfliktlösungsmuster und gewaltfreier Umgangsweisen im Alltag der 
Paarbeziehungen ebenfalls entgegen (vgl. Schröttle 1999, 93ff und 
217ff). 
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Diese Befunde zeigen auf, daß es für eine wirkungsvolle Normen-
setzung und -vermittlung in Recht, Kultur und Sozialisation in keiner 
Weise ausreicht, Gewaltfreiheit zu proklamieren und explizit gewalt-
verherrlichende Darstellungen zu reduzieren. Vielmehr ist das Augen-
merk stärker auf das widersprüchliche Zusammenspiel von expliziten 
und impliziten Normen zur Legitimierung von Gewalt in Politik, Gesell-
schaft und Sozialisation zu richten. Friedenserziehung in den staatli-
chen und gesellschaftlichen Sozialisationsinstanzen kann nicht davon 
abstrahieren, daß in Kultur und Politik Waffengewalt und Krieg als le-
gitime Mittel der Konfliktlösung gelten, daß Rigorismen und unterdrü-
ckerische Verhaltensweisen im Alltag als Teil erfolgreichen männlichen 
– und zunehmend auch weiblichen – Rollenverhaltens gelten und Kin-
der und Jugendliche – vielfach unbehelligt und in hohem Maße – Ge-
walt und Machtmißbrauch in den Elternhäusern und Sozialisationsin-
stanzen erfahren. Sie hätte sich demgegenüber sehr direkt und kon-
frontativ mit diesen Widersprüchen auf verschiedenen gesellschaftli-
chen und politischen Aktionsfeldern auseinanderzusetzen. 

Plakative Verbote, Tabus, Aggressions- und Konfliktvermeidung 
scheinen hier ebenso kontraproduktiv zu sein wie die normative Set-
zung harmonisierender Idealvorstellungen von oben. Sinnvoller sind 
Prozesse der Überzeugungsarbeit auf verschiedenen Ebenen von Politik 
und Gesellschaft, die sich sehr offen und direkt mit existierenden Ge-
waltformen in Alltag und Politik beschäftigen und die eine prozeßhafte 
Suche nach konstruktiveren Umgangsformen einleiten, sei es auf indi-
vidueller, Gruppen- oder Institutionenebene. Dazu wären noch mehr 
als bisher psychologische, soziologische und politologische Ansätze der 
Friedens- und Konfliktforschung sowie der Anti-Gewalt-Arbeit zusam-
menzuführen und in ihrer Zielrichtung zu verbinden. 

5.2 Gesellschaftliche Kontrolle und staatliche Interventionsbereit-
schaft  
Im Rahmen der westlich-feministischen Gewaltdiskussion wurde viel-
fach kritisiert, daß staatliche Instanzen bei Gewalt in der Familie und in 
heterosexuellen Paarbeziehungen zu wenig konsequent intervenieren 
und es selbst bei schweren Gewalttaten häufig weder zu einem wir-
kungsvollen Eingreifen durch die Polizei noch zu einer Strafverfolgung 
und Verurteilung der Täter kommt (vgl. u. a. Martin 1976; Weis 1982; 
Rösemann et al. 1989; Kroll 1992; Hagemann-White 1992; Schall/ 
Schirrmacher 1995; Degen 1995; Stratthausen 1989). Angesichts der 
lange Zeit völlig unzureichenden Sanktionierungspraxis bei Gewalt ge-
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genüber Frauen und Kindern in engen sozialen Beziehungen wurde 
festgestellt, daß der Schutz privatisierter Gewaltverhältnisse in bürger-
lichen Ehe- und Familienbeziehungen maßgeblich zur Entstehung und 
Aufrechterhaltung von Gewalt gegen Frauen im sozialen Nahraum bei-
trägt (vgl. u. a. Gelles 1972; 1987; Straus 1978; Gelles/Straus 1988; 
Heiliger/Engelfried 1995; Godenzi 1989; Hagemann-White 1992; Mar-
tin 1976; Weis 1982; Kroll 1992; vgl. im Überblick Godenzi 1996, 80ff 
und 85ff; Schröttle 1999, 47ff). Bisherige Erfahrungen mit sogenannten 
Interventionsprogrammen gegen häusliche Gewalt in Europa und den 
USA zeigen auf, daß über eine konsequentere staatliche Intervention 
und Sanktionierung verbunden mit umfassenden Hilfekonzepten und 
einer konfrontierenden Täterarbeit mittelbar und langfristig ein Abbau 
von Gewalt gegen Frauen im Geschlechterverhältnis erreicht werden 
kann (vgl. u. a. Logar 1998; Pence/McMahon 1998; Hagemann-White, 
Kavemann et al. 2000). 

Ein interessanter Aspekt der Untersuchung zu den Gewaltverhält-
nissen in der DDR war, welche Auswirkungen die Tatsache, daß in der 
DDR eine umfassende Kontrolle und Vergesellschaftung der Individuen 
vorgesehen war und theoretisch eine erhöhte staatliche Interventions-
bereitschaft und Zugriffsmöglichkeiten bei Regelverletzungen auch in 
der Privatsphäre bestand, auf die Gewaltsituation in Familien- und 
Paarbeziehungen hatte. Das realsozialistische Sytem sah sich den Prin-
zipien der Rechtstaatlichkeit und dem Schutz der Privatsphäre der Bür-
gerInnen nicht mehr verpflichtet. Staat, Gesellschaft und Individuen 
waren der sozialistischen Ideologie nach als (Interessens-)Einheit ge-
faßt und eine vor staatlichen Eingriffen geschützte private Sphäre gab 
es offiziell nicht (vgl. Schröttle 1999, 106ff). Theoretisch verwies die 
Funktion und Ausgestaltung von Recht und Sozialkontrolle in der DDR 
außerdem auf einen klar formulierten pädagogisch-erzieherischen Auf-
trag, sozialistische Lebensweisen – und damit auch gewaltfreies und 
prosoziales Verhalten – auf allen Ebenen der Gesellschaft durchzuset-
zen (vgl. Schröttle 1999, 106ff und 208ff).  

Die Ergebnisse der Untersuchung werfen jedoch ein neues und un-
erwartetes Licht erstens auf die Reichweite von sozialer Kontrolle in der 
DDR, zweitens auf die Ausgestaltung und Begründung der Grenzziehung 
zwischen Staat und Privatheit in beiden Systemen, und drittens auf die 
Wirkung und Wirksamkeit von Kontrolle und Intervention für den Abbau 
geschlechtsspezifischer Beziehungsgewalt. 

Wie insbesondere die ExpertInneninterviews bei ehemaligen Mitar-
beiterInnen von Polizei und Sozialarbeit aufzeigten, existierte zwar in 
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der DDR allgemein ein hohes Maß an sozialer Kontrolle und staatlicher 
Einmischung in Alltag und Lebensgestaltung der BürgerInnen, entge-
gen allgemeinen Einschätzungen wurde aber bei Gewalt in hetero-
sexuellen Paarbeziehungen durch Polizei und Justiz regelmäßig nicht 
eingegriffen und strafverfolgt, weniger noch als unter bundesdeutschen 
Verhältnissen (Schröttle 1999, 115ff und 142ff; Eßbach/Fünfstück 
1997). In der Untersuchung wurden von betroffenen Frauen und von 
MitarbeiterInnen der damaligen Verwaltung, der medizinischen Ein-
richtungen und der Sozialarbeit zahlreiche Mißhandlungsfälle be-
schrieben, bei denen der sozialistische Staat auch bei bei schwerer 
Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen nicht eingriff, sie als „Privat-
problem“ behandelte und weder einen Hilfe- noch einen Handlungs-
bedarf erkannte. Teilweise wurden auch mißhandelte Frauen, die bei 
staatlichen Instanzen auffällig wurden oder aktiv um Hilfe ersuchten, 
über die Androhung von Kindesentzug und die Eintragung in Asozia-
lenkarteien eingeschüchtert oder zum Schweigen gebracht (vgl. 
Schröttle 1999, 115ff und 133ff; vgl. auch Eßbach/Fünfstück 1997).  

Ein Grund dafür war, daß die Existenz von Gewalt gegen Frauen in 
der DDR nicht dem Selbstbild des sozialistischen Staates entsprach und 
ein Problem, das es per definitionem in der sozialistischen Gesellschaft 
nicht geben durfte, wurde auch durch staatliche und gesellschaftliche 
Instanzen weitestmöglich vertuscht. DDR-Frauen galten grundsätzlich 
als emanzipiert und entsprechend wurde die Beendigung von Miß-
handlungsbeziehungen ausschließlich als ihr eigenes, durch konse-
quente Trennung und Scheidung zu lösendes, individuelles Bezie-
hungsproblem gesehen. Bei anderen Regelverletzungen, die als gegen 
den Staat gerichtet eingestuft wurden, etwa bei Arbeitsverweigerung 
und politischer Opposition, gab es dagegen bekanntermaßen von 
staatlicher Seite durchaus massive Interventionen in die Privatsphäre 
der BürgerInnen. Die Grenze zwischen Staat und Privatheit wurde nur 
dort aufgehoben und überschritten, wo dies staatlichen Kontroll- und 
Machtinteressen diente; Gewalt von Männern gegenüber Beziehungs-
partnerinnen gehörte nicht dazu, und wurde entsprechend in der Pri-
vatheit enger sozialer Beziehungen belassen (vgl. Schröttle 1999, 
142ff). 

In BRD und DDR der 80er Jahre gab es fast identische Rechtsnor-
men was die Unzulässigkeit und Strafbarkeit von körperlicher Gewalt 
gegen Personen betraf (Schröttle 1999, 109ff), beide Systeme setzten 
jedoch diese Normen im Rahmen ihrer staatlichen Kontroll- und Straf-
verfolgungsaufgaben nicht konsequent um und begründeten dies – 
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wie auch die Befragung ehemaliger Volkspolizisten ergab – explizit o-
der implizit mit dem Schutz der Privatsphäre (vgl. Schröttle 1999, 
118), obwohl sie in der gebotenen Grenzziehungen zwischen Staat und 
Privatheit theoretisch unterschiedliche ideologische Auffassungen ver-
traten. 

Dieser systemvergleichende empirische Befund legt nahe – und dar-
auf verweisen auch einige andere historische, rechtsvergleichende und 
theoretische Analysen feministischer Politologinnen (u. a. Berghahn 
1997; Fraser 1994; Kerchner 1997) –, daß die Grenzziehung zwischen 
Staat und Privatheit und die Frage nach staatlicher Intervention in die 
Privatsphäre der BürgerInnen nicht nur oder überwiegend ideologi-
schen, staatstheoretischen und rechtlichen Vorgaben folgt, sondern in 
hohem Maße durch die konkreten politischen Interessen der Staaten 
mitbestimmt ist. Es handelt sich keineswegs um eine natürliche, ein-
deutige und klar definierte Grenze, die innerhalb der Systeme konstant 
wäre, sondern um eine Grenzziehung, die je nach Kontext und Interes-
senlage flexibel gehandhabt wird. Damit wird sie aber auch politisch 
verhandelbar und Teil der politischen Auseinandersetzung darüber, 
was von wem warum und zu welchem Zweck als „privat“ definiert 
wird, und mit welchen Folgen für die Individuen, Institutionen und ge-
sellschaftlichen Gruppen.  

Hinsichtlich der Auswirkungen der staatlichen Kontrolle und Inter-
ventionsbereitschaft auf die Gewaltsituation in der DDR zeigte sich fol-
gender Zusammenhang: Die allgemein hohe soziale Kontrolle und In-
terventionsbereitschaft in der DDR wirkte sich nicht gewaltreduzierend 
auf Gewalt gegen Frauen und Gewalt in engen sozialen sozialen Bezie-
hungen aus, nicht nur weil dieser Bereich weitgehend von Kontroll- 
und Interventionsmaßnahmen ausgespart blieb. Auch trug die hohe 
und repressive Außenkontrolle indirekt dazu bei, daß Gewalt und Ag-
gressionen in der DDR mehr in die Heimlichkeit privater Beziehungen 
abgedrängt und kanalisiert wurden. So begünstigte den ExpertInnen-
aussagen und Zeitdokumenten nach die latente Angst vor Regelverlet-
zungen und Sanktionen in der sozialistischen Gesellschaft die Wahl be-
stimmter Gewaltkontexte und -formen, die unentdeckter blieben und 
akzeptierter waren, beispielsweise Gewalt gegenüber Frauen in Paar-
beziehungen (unter Alkoholeinfluß) oder auch sexuelle Gewalt und Ü-
bergriffigkeit im sozialen Nahraum (die mitunter durch „erhöhte sexu-
elle Appetenz“ erklärt/entschuldigt wurden; vgl. auch Pinther 1983) 
(vgl. Schröttle 1999, 217ff, 257ff und 275ff). 
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Zugleich bewirkte die allgemein hohe Außenkontrolle und Einmi-
schung durch Staat und Kollektive bei den Familien- und Paarbezie-
hungen Schließungstendenzen nach innen. Unter den autoritären Sys-
tembedingungen bestand in den informellen Zusammenhängen und in 
engen sozialen Beziehungen, also in Freundeskreisen, in der Nachbar-
schaft und der Arbeitswelt, ebenso wie innerhalb der Familien- und 
Paarbeziehungen, ein verstärktes Bedürfnis nach Schutz der In-
timssphäre vor staatlichem Zugriff. Das bewirkte auch im Falle von 
Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen eine Zurückhaltung, die Ge-
walt nach außen hin sichtbar werden zu lassen, aktiv einzugreifen oder 
gar staatliche Instanzen einzuschalten. Die Gewalt durfte „um Gottes 
Willen nicht auffällig werden“, die Bürger „hatten einen inneren Wach-
turm“, bestimmte Grenzen nicht offiziell zu überschreiten, und „eine 
dieser Grenzen hieß Gewaltbeziehung“ (Interview mit einem Sozialar-
beiter, Berlin). Wie insbesondere MitarbeiterInnen aus den Bereichen 
der sozialen Arbeit berichteten, entzog sich als Folge solcher Schlie-
ßungstendenzen nach innen die Gewalt unbemerkt und bereits im Vor-
feld einer staatlichen Kontrolle und Sanktionierung (vgl. Schröttle 
1999, 127ff, 133ff, 139ff, 142ff, 218ff; vgl. auch Eßbach/Fünfstück 
1997).

Diese Zusammenhänge sind auch für die aktuelle Gewaltdiskussion 
und Politik gegen Gewalt im Geschlechterverhältnis von Bedeutung. So 
ist zum einen hinsichtlich der Wirksamkeit von sozialer Kontrolle und 
Intervention deutlich zu unterscheiden zwischen einer allgemeinen, re-
striktiven Law-and-Order-Politik, die tatsächlich – gerade was Gewalt 
in engen sozialen Beziehungen betrifft – kontraproduktiv bzw. gewalt-
fördernd sein kann, und einer Politik und Anti-Gewalt-Arbeit, die auf 
die Delegitimierung und Entprivatisierung spezifischer Gewaltformen 
gerichtet ist, die bislang weitgehend sanktionsfrei und legitimiert aus-
geübt werden konnten, wie das für Gewalt gegen Frauen in engen so-
zialen Beziehungen, für elterliche Gewalt gegenüber Kindern und für 
sexuelle Gewalt im Geschlechterverhältnis zutrifft. Beides kann völlig 
gegensätzliche Auswirkungen auf die Gewaltsituation im Geschlechter-
verhältnis haben und sollte auch strategisch bei der Erarbeitung ge-
waltpräventiver Konzepte nicht vermischt werden.  

Desweiteren kann eine erhöhte soziale Kontrolle und staatliche In-
tervention bei Gewalt in engen sozialen Beziehungen vermutlich nur 
dann im Sinne einer Gewaltreduzierung greifen, wenn zugleich auch 
Maßnahmen ergriffen werden, die an den Überzeugungen der Men-
schen und an den tieferen Ursachen der Gewalt ansetzen, und die dar-
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über hinaus den Schließungs- und Abschottungstendenzen der Famili-
en und Paarbeziehungen nach innen entgegenwirken. Sonst besteht 
die Gefahr, daß die Gewalt entweder nur wieder nach außen hin besser 
verdeckt und verheimlicht wird, oder daß sie sich in andere, unent-
deckte Formen und Kontexte von Gewalt und Aggression kanalisiert. 

5.3 Geschlechterpolitik, geschlechtsspezifische Rollenerwartungen 
und Machtverteilungen  
Feministische und andere geschlechtsrollenkritische Analysen gingen 
bislang davon aus, daß eine allgemeine Emanzipation und Gleichstel-
lung von Frauen, ihre erhöhte Berufs- und Erwerbsbeteiligung und der 
Abbau von Abhängigkeiten und Machtdiskrepanzen im Geschlechter-
verhältnis automatisch oder mit einer gewissen Konsequenz auch Ge-
walt im Geschlechterverhältnis zurückdrängen würden (vgl. dazu im 
Überblick Schröttle 1999, 49–52; Godenzi 1996, 122ff). Dem wider-
sprechen die Ergebnisse der Untersuchung der Gewaltsituation in der 
DDR zum Teil. 

So waren aufgrund einer veränderten Geschlechterpolitik DDR-
Frauen hoch qualifiziert, fast durchgängig beruflich eingebunden und 
finanziell vergleichsweise wenig abhängig von männlichen Beziehungs-
partnern (vgl. dazu genauer Schröttle 1999, 222ff). Mit der Anglei-
chung der Frauen an männliche Erwerbsbiographien ging ein partieller 
Abbau geschlechtsspezifischer Machtdiskrepanzen, vor allem im öko-
nomischen Bereich, einher, und auch das für beide Geschlechter gülti-
ge Leitbild der sozialistischen Perönlichkeit leitete tendenziell Egalisie-
rungen in den Geschlechtsrollenleitbildern ein (ebd.). Beides beförder-
te jedoch keinen maßgeblichen Abbau männlichen Dominanz- und 
Gewaltverhaltens gegenüber Frauen. Dies hatte mehrere Gründe. 

Zum einen wurden – wie auch ostdeutsche Frauenforscherinnen kri-
tisierten – die Geschlechterverhältnisse in der DDR fast nur hinsichtlich 
der beruflichen Einbindung und Qualifizierung von Frauen hinterfragt. 
Andere Aspekte, etwa alltagskulturelle sexistische Verhaltensweisen 
von Männern oder männliches Gewaltverhalten wurden in der offiziel-
len Kultur nicht und auch in den inoffiziellen Frauengruppen nur wenig 
thematisiert und kritisiert. Männerrollen und Männlichkeitskonzepte 
bildeten in der DDR-Wissenschaft und Gesellschaft eine nicht themati-
sierte Leerstelle. Bei Männern und Frauen existierten „in den Köpfen“ 
traditionelle Rollenvorstellungen neben modernen Leitbildern für 
Frauen weiter (vgl. Schröttle 1999, 222ff, 103f, 233ff, 244ff).  
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Die Analyse der Gewaltsituation in der DDR zeigte zweierlei auf: 
Erstens schien die berufliche Emanzipation und finanzielle Unabhän-
gigkeit der Frauen kein hinreichender Garant dafür zu sein, daß Frauen 
sich besser aus Gewaltbeziehungen lösen und konsequenter Grenzen 
setzen können. In der DDR gab es neben räumlichen Trennungsbarrie-
ren – dem Fehlen von Fluchtmöglichkeiten in akuten Gewaltsituatio-
nen (vgl. Schröttle 1999, 139ff und 279ff) – noch andere Hinderungs-
gründe für eine konsequente Beendigung von Gewaltbeziehungen. Die 
MitarbeiterInnen von Frauenhäusern und Beratungsstellen beschrieben 
hier retrospektiv das häufige Überschreiten der eigenen Körper- und 
Belastungsgrenzen der DDR-Frauen, ihre Allzuständigkeit für die Zu-
friedenheit von Mann, Kindern, ArbeitskollegInnen und Kollektiven 
und ihre Ausrichtung auf die heterosexuelle Paarbeziehung und Familie 
als zentralen Bestandteil weiblicher Identitäten als Aspekte, die in der 
Konsequenz ebenfalls verhinderten, daß Frauen im Gewaltfall klare 
Grenzen setzen und sich aus Gewaltbeziehungen lösen konnten. Auch 
in der DDR fehlten für Frauen die Möglichkeiten zur selbstbestimmten 
Grenzsetzungen und Lebensorientierungen jenseits altruistischer und 
heterosexistischer Weiblichkeitskonzepte (vgl. Schröttle 1999, 240ff, 
255ff, 257ff). 

Zweitens zeigte sich in der Untersuchung, daß ein partieller öko-
nomischer Machtabbau im Geschlechterverhältnis nicht unbedingt mit 
einem Gewaltabbau in Mann-Frau-Beziehungen einhergeht, sondern 
unter Umständen sogar zu Gewaltzunahmen beitragen kann, wenn 
männliche Macht- und Dominanzvorstellungen nicht grundsätzlich in-
frage gestellt und Egalisierungsprozesse nicht von beiden Geschlech-
tern positiv und identitätsstärkend mitgetragen werden. 

In der Untersuchung deutete sich an, daß ein Teil der Männer in 
der DDR der 70er und 80er Jahre mit den veränderten Rollen- und 
Machtverteilungen im Geschlechterverhältnis nicht gut zurecht kam 
und Emanzipationsprozesse nur sehr zögerlich akzeptierte bzw. vielfach 
auf der Einstellungsebene nicht positiv mittrug. Die massiv erhöhte 
Zahl der durch Frauen eingeleiteten Scheidungen seit den 70er Jahren 
ging mit männlichen Macht- und Kontrollverlusten in Paarbeziehungen 
einher und wurde zum Teil mit körperlicher Gewalt gegen Frauen als 
letztem Mittel zur Aufrechterhaltung geschlechtshierarchischer Bezie-
hungen beantwortet. Einige ExpertInnen aus dem Bereich sozialer Hil-
fen beschrieben in diesem Zusammenhang männliches Gewaltverhalten 
als Versuch, den Folgen ökonomischer und symbolischer Macht- und 
Statusverluste im Geschlechterverhältnis entgegenzuwirken oder sie zu 
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kompensieren. Gewalt trat damals – wie übrigens auch heute unter 
westlich-kapitalistischen Systembedingungen – gehäuft in Trennungs- 
und Scheidungssituationen auf, die durch Frauen eingeleitet wurden 
(vgl. Schröttle 1999, 233ff, 250ff, 257ff).  

Dazu erläuterte eine Ehe- und Familienberaterin auf der Grundlage 
konkreter Gewaltfälle in der DDR: 

„Die Unabhängigkeit der Frauen hat den Männern sehr zu schaffen 
gemacht ... ich denke, daß wir alle patriarchal geprägt sind, Frauen und 
Männer. Und Frauen immer eher für die Beziehung die Verantwortung 
übernehmen. Wenn Frauen diese Verantwortung verweigern, kommen 
die Männer in Panik, weil das gewohnte Gefälle nicht mehr existiert, weil 
Männer einen großen Wert auf diesen Unterschied legen ... Und diesen 
Unterschied stellen sie wieder per Gewalt her. Wenn die Frau also mehr 
autonom wird, Eigenbewegungen macht, eigene Entscheidungen trifft, 
muß der Mann etwas tun, um das Gefälle wieder herzustellen. Und das 
schafft er, eine Weile wenigstens, per Gewalt. Und dann ist die Frau 
wieder klein, angepaßt und bemüht sich“ (Schröttle 1999, 252).

Ob es als Folge solcher Kontroll- und Statusverluste tatsächlich im 
Einzelfall zu männlichen Gewaltreaktionen kam, hing jedoch von meh-
reren Faktoren ab, etwa der Frage, ob männliche Dominanz im Ge-
schlechterverhältnis als rechtmäßig und notwendig im Sinne eigener 
und fremder Rollenerwartungen angesehen wird, inwieweit sie einen 
Bestandteil der männlichen Rollenidentitäten darstellt, ob Gewalt als 
geeignetes und wirkungsvolles Mittel gesehen wird, um Konflikte zu 
lösen und die eigene (Vor-)Macht gegenüber Frauen zu stabilisieren, 
ob sie vor Entdeckung und Sanktionierung sicher ist und welche Ver-
haltensalternativen subjektiv zur Verfügung stehen.  

Um Gewalt im Geschlechterverhältnis langfristig abzubauen, wäre 
deshalb sehr konkret bei den derzeitigen männlichen Rollenleitbildern 
und Männlichkeitskonzeptionen anzusetzen, insbesondere bei den mit 
ihnen verwobenen Macht- und Dominanzvorstellungen. Hier ist die 
kritische Jungen- und Männerarbeit besonders gefordert, Rollenleitbil-
der und Geschlechteridentitäten zu unterstützen, die männliche 
Macht- und Dominanzvorstellungen ebenso selbstbewußt zurückzu-
weisen wie Stereotypen von weiblicher Unterordnung und Machtlosig-
keit im Geschlechterverhältnis. 

5.4 Der Zusammenhang von struktureller und individueller Gewalt 
In der Gewaltforschung und Gewaltdiskussion wurde häufig Galtungs 
Konzept der strukturellen Gewalt (vgl. Galtung 1975; vgl. auch 
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Schröttle 1999, 22) aufgegriffen und als Hintergrund für individuelles 
Gewaltverhalten aufgeführt. Demnach können struktureller Streß, sozi-
ale Benachteiligungen und Arbeitslosigkeit zu gewalttätigem Verhalten 
beitragen, indem Opfer struktureller Gewalt in erhöhtem Maße selbst 
zu gewalttätigem Verhalten in engen sozialen Beziehungen neigen (vgl. 
u. a. Godenzi 1996, 55ff, 116ff, 155; Straus et al. 1980; Neubauer/ 
Steinbrecher/Drescher-Aldendorf 1987; Wetzels et al. 1995; Schindler/ 
Wacker/Wetzels 1990; Walper 1988).  

Für den Kontext von Gewalt im Geschlechterverhältnis ist diese 
These bereits insofern zu modifizieren, als Frauen zu den strukturell 
benachteiligten Gruppen in der Gesellschaft gehören und dennoch 
nicht durch erhöhte Gewaltneigungen auffallen, im Gegenteil. Offenbar 
spielen hier die in Sozialisation und Kultur vermittelten geschlechts-
spezifischen Normen, Leitbilder und Rollenerwartungen eine maßgeb-
liche Rolle, ebenso wie die Frage, ob ungleiche Machtverhältnisse und 
die Anwendung von Gewalt als legitim und in Übereinstimmung mit 
kulturellen und sozialen Normen erlebt werden. 

Darüber hinaus zeigte sich jedoch in der system- und zeitverglei-
chenden Untersuchung der ostdeutschen Gesellschaft, daß strukturelle 
Gewalt in unterschiedlicher Weise auf die Gewaltbereitschaft und –
neigung von Männern Einfluß haben kann. In beiden deutschen Staats- 
und Gesellschaftssystemen existier(t)en systemspezifisch unterschiedli-
che Formen struktureller Gewalt, die Gewalt gegen Frauen in engen 
sozialen Beziehungen begünstigen konnten. So bildeten u. a. die starre 
Durchreglementierung des Alltags, geringe Selbstentfaltungs- und Ges-
taltungsspielräume, autoritäre Kontrolle und Unterordnung sowie die 
Militarisierung in der DDR-Gesellschaft ein Netz struktureller Gewalt, 
das unter bestimmten Umständen zu Gewalt gegen Frauen in hetero-
sexuellen Paarbeziehungen beitragen konnte (vgl. Schröttle 1999, 
217ff, 273ff, 285ff, 394ff). 

Gleichermaßen gewaltbegünstigend konnten neue Formen struktu-
reller Gewalt nach der Wende sein, etwa die Zunahme von sozialen 
Ungleichheiten, Arbeitslosigkeit und beruflichen Diskriminierungen für 
weite Teile der ostdeutschen Bevölkerung. Alte Ängste, Bedrohungen 
und Streßfaktoren wurden durch neue abgelöst und konnten männli-
ches Gewaltverhalten in Paarbeziehungen fördern oder verstärken. 
Dem gingen aber in der Regel gewaltbegünstigende Einstellungen, 
Normen, Werthaltungen und Verhaltensprädispositionen voraus, die 
vielfach bereits vor der Wende bestanden haben. Häufig trat die Ge-
walt, die dann in den Familien- und Paarbeziehungen sichtbar wurde, 
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nicht ausschließlich oder überwiegend infolge von sozialen Problemla-
gen und Arbeitslosigkeit nach der Wende auf, sondern existierte dort 
bereits vorher (vgl. Schröttle 1999, 312ff, 321ff).  

Weder unter den alten noch unter den neuen Systembedingungen 
waren es ausschließlich oder überwiegend die Opfer von struktureller 
Gewalt, also benachteiligte und unterprivilegierte Personengruppen, 
die körperliche Gewalt gegenüber Frauen in engen sozialen Beziehun-
gen ausübten. Vielmehr spielte geschlechtsspezifische Beziehungsge-
walt nach Beobachtung der ExpertInnen gerade auch bei den alten und 
neuen Eliten, die sich in den Systemen struktureller Gewalt zu bewei-
sen und zu behaupten versuchten und von ihnen profitierten, eine 
große Rolle, etwa bei den DDR-Eliten der ersten und zweiten Genera-
tion sowie bei den neuen Selbständigen und Unternehmern in Ost-
deutschland nach der Wende. Der im jeweiligen Prozeß der Eliterekru-
tierung angestrebte oder erreichte höhere Status begünstigte einerseits 
Machtmißbrauch und autoritäre Verhaltensweisen auch in den Famili-
en und Paarbeziehungen. Andererseits war er häufig von Anpassungs-
druck, Unterordnung und Statusverunsicherungen begleitet und för-
derte die Herausbildung gewaltbegünstigender Mentalitäten, sei es in 
Form ethisch-moralischer Rigorismen bei der Durchsetzung von Pflicht- 
und Akzeptanzwerten in der DDR, sei es in Form der starren, konkur-
renz- und leistungsbetonten Gewinner-Verlierer-Modelle westlich-
kapitalistischer Gesellschaften. Dabei spielten jeweils auch tradierte 
geschlechtsspezifische Rollenvorstellungen von der Angemessenheit 
männlicher Dominanz im Geschlechterverhältnis in Verbindung mit 
männlichen Rollen- und Statusverunsicherungen eine Rolle (vgl. 
Schröttle 1999, 285ff, 326ff). 

Für die Frage nach dem Zusammenhang von struktureller Gewalt 
und individueller Gewalt kann keineswegs von einfachen, unmittelba-
ren und automatischen Wirkungszusammenhängen – nach dem Motto: 
wer Opfer von struktureller Gewalt wird, übt selbst wieder Gewalt ge-
genüber anderen aus – ausgegangen werden, sondern sie muß vertie-
fend milieu-, gruppen- und geschlechtsspezifisch betrachtet werden 
und auch danach fragen, welche konkret Gewalt begünstigenden und 
Machtmißbrauch fördernden Mentalitäten unterschiedliche Formen 
struktureller Gewalt transportieren und wie sich diese in unterschiedli-
chen psychosozialen Lebenslagen und verschiedenen sozialen Kontex-
ten in gewaltgeprägte Verhaltensweisen umsetzen (vgl. Schröttle 1999, 
285ff, 337ff, 394ff). 
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6. Schlußbemerkungen 
Es gibt in Deutschland inzwischen eine stark ausdifferenzierte For-
schungslandschaft und gewaltpräventive Arbeit zu verschiedenen For-
men und Kontexten von Gewalt im Alltag und ein hohes Maß an Spe-
zialisierung. Ganze Forschungsbereiche, Politikfelder und Hilfe-/      
Präventionsansätze konzentrieren sich jeweils auf Gewalt gegen Frau-
en, Gewalt gegen Kinder, sexuelle Gewalt, Jugend(gruppen)gewalt, 
rechtsextreme Gewalt, Gewalt an Schulen etc. Diese Spezialisierung 
war einerseits notwendig und hat die Fachlichkeit und Detailkenntnis 
erhöht. Andererseits wurden diese zum Teil eng miteinander verzahn-
ten Problemkontexte zu sehr voneinander entkoppelt und dadurch Er-
klärungsansätze wie Präventionskonzepte verkürzt und verengt.  

Auch auf der Grundlage der beschriebenen Untersuchungsergebnis-
se erscheint es sinnvoll, die unterschiedlichen Gewaltkontexte und 
Gewaltformen analytisch wieder stärker zusammenzuführen und zwar 
sowohl was die Ursachenforschung und Problemanalyse betrifft, als 
auch hinsichtlich der Problembearbeitung und Prävention von Gewalt 
im Alltag. Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder und späteres ei-
genes Gewaltverhalten stehen in einem engen Zusammenhang und 
sind letztlich auch nur im Verbund wirkungsvoll zu lösen. Die elterliche 
Gewalt, die beispielsweise Kinder und Jugendliche als Zeugen der 
Mißhandlung der Mutter miterleben, hat – wie neuere Untersuchun-
gen belegen – einen großen Einfluß auf späteres eigenes Gewaltverhal-
ten bei Jungen und Männern, mehr noch als die Tatsache, als Kind 
selbst geschlagen oder mißhandelt worden zu sein (vgl. Kavemann 
2001; Bussmann 2001). Diese Zusammenhänge gilt es im Rahmen in-
tegrativer Forschungsansätze verstärkt aufzugreifen. Konzepte der Ge-
waltprävention und Intervention für unterschiedliche Gewaltkontexte 
und –formen dürfen nicht mehr in dem Maße unkoordiniert und ent-
koppelt nebeneinander her entwickelt werden, sondern können gerade 
durch ihre Zusammenführung, Diskussion und Kooperation an Wir-
kungskraft gewinnen und Synergieeffekte einleiten. 

Wie die Sozialwissenschaftlerin Barbara Kavemann kürzlich betonte, 
wird es „... keine nachhaltige Verbesserung im Generationenverhältnis 
geben ohne grundlegende Veränderungen im Geschlechterverhältnis.“
(Kavemann 2001, 111) Es wäre hinzuzufügen, daß es auch keinen 
maßgeblichen Abbau von Jugendgewalt, rechtsextremer Gewalt und 
anderen Formen von Alltagsgewalt geben wird, solange Gewalt gegen 
Frauen im Geschlechterverhältnis und Gewalt gegenüber Kindern in 
den Familien in einem so hohen Maße fortbestehen. 
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Anja Weiß 

Was macht interkulturelle Konflikte aus? Kulturelle Dif-
ferenzen, ethnische Identitäten und die Frage der Macht* 

Interkulturelle Konflikte gelten gemeinhin als besonders kompliziert 
und eskalationsträchtig. Man mag dies für ein Vorurteil halten. Nicht 
umsonst sind Ansätze in die Kritik geraten, die Migration und ihre Fol-
geerscheinungen von vorneherein zum Problem erklären. Man kann 
aber auch fragen, wie der Eindruck entstanden ist, interkulturelle Kon-
flikte bedürften besonderer Aufmerksamkeit und ob es möglich ist, ihn 
konzeptionell und für die Praxis zu konkretisieren. Wer dies versucht, 
wird schnell feststellen, dass sich unter der Überschrift „Interkultureller 
Konflikt“ zwar Seminarangebote zunehmend leichter vermarkten las-
sen. Was genau die Problematik solcher Konflikte ausmacht, bleibt je-
doch eine offene Frage. 

Die psychologisch oder linguistisch orientierte Literatur (Thomas 
1994; 1996; Brislin 1981; Kokemohr/Koller 1996) setzt Kultur über-
wiegend mit Nationalkultur gleich und operationalisiert die kulturelle 
Zugehörigkeit wie eine Eigenschaft des Individuums: Jeder Mensch hat
eine Kultur. Bei empirischen Untersuchungen der Begegnungen von 
Menschen aus verschiedenen Nationalkulturen versucht dieser Ansatz, 
alle anderen relevanten Faktoren konstant zu halten. Die Zielgruppen 
der Forschung sind meist Mittelschichtsangehörige, häufig Austausch-
studentInnen oder leitende Angestellte. 

In diesem Paradigma liegt die Problematik des interkulturellen Kon-
fliktes im Missverständnis, das sich aus differierenden kulturellen Be-
zugssystemen ergibt. „Eine scheinbar ganz triviale Handlung hat also 
innerhalb der zwei verschiedenen kulturellen Bedeutungssysteme 
(meaning systems) nicht unbedeutende Konsequenzen. Solche kultu-
rellen Systeme sind die Rahmen der subjektiven Lebenswelten und be-
                                                          
* Der Artikel entstand während eines Forschungsaufenthalts am Institute for Conflict Re-
solution and Analysis an der George-Mason-Universität, Fairfax, VA. Er wurde von Gre-
gor Ohlerich aus dem Englischen übersetzt und von der Autorin überarbeitet. Die dem 
Artikel zugrunde liegende Forschungsarbeit wurde vom Berghof Forschungszentrum für 
konstruktive Konfliktbearbeitung großzügig gefördert. Ich danke Kevin Avruch, Wolfgang 
Mergner, Chris Mitchell, Tamara Pearson D'Estree, Pamela Pomerance-Steiner, Gregor 
Ohlerich, Norbert Ropers und Nadim Rouhana für ihre hilfreichen Kommentare zu frühe-
ren Fassungen. 
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